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~~rg;jnzung zur Plandars t e 1 tung werden f_,?lgendi> t ext\ Lche Fe _ s _ ~ . ~ . f't 7.un,gen 
getroffen: 

A. ~lanung8recht liehe Fes tset7.:ungen 
Nach § CI Abs. 1 Bundesbauges€tz (BHauG) in- ricr Fassung vom iR.H.lo7f; 
(BGBI. I S. 225~) mit den Änderungen der Beschleu~igungsnavelle vom 
6.7.197Q (HGBI. I S. 94q) in Verbindung mit den §~ 1 - 27 df'T Verord-
nung Uber die bauliche Nutzung der GrundstUcke (BauNVO) in nf'Y Fa99~lIg 

vom lS.Q.IQ77 (BGIH. I S. 1763) .... irti festgesetzt: 

1. Art der bauliehe~ Nutzung 
(§ 9 Ahs. 1 ziff . 1 BBauG u. Il 1 - l~ ßauNVO) 

a) Gewerbegebiet (GE) 

b) eingeschränktes Cewerbegebiet (GEe) 
Das Ge .... erbegebiet Steinlachwasen-Ost wirr! nach ~ 1 Ahs. 4 nGU~vo 
in dem Sinne gegliedert, daß in dem mit G~e be7.eichnetc~ Bereich 
keine wesentlich störende Anlagen zulässig sind. 

2. ~laß <leT haul ichen Nutzung 
- (~ 9 Abs. 1 ziff. 1 BBauG u. §~ l~ - na B-auNVO) 

Das Maß der bau} iehen Nutzung wird durch Grundfliichf>n?:arl, Ce schoß-
fl~che~zahl, Zahl der Vollgeschosse, Gebäudeh~he (ab EFH1, al1so1utA 
Geb::iudehöhe (bezogen auf mn festgelegt (siehe dazu Planeintrag! ) 
Maßgebend ist der jeweils einengpndere Wert.-

J. Rauweise 
~ Aba. 1 Ziff. 2 B~auC u. § 22 BauHVO) 

Als Bauweisen wp.rden festgesetzt: 

1. offene Bauweise (0) 
2. abweichende Rauweis€ (81): offen, j~doch Geb~iurlp.Uing~n bis 

105 m wHissig 
-3. abweichende Bauweise (82) : offen. jedoch Geb;iudelängen -bi f:: 

135m zulässig. 

4. Ste~liitze 
-(1--q Abe-. -1 ziff. 4 BBauG) 

Soweit gesonderte Flächen Hir Stcllplät~e ausgewiesen sind, sind 
nur offene Stellplätze zulässig. 



). Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 ziff. 10 BBauG) 

Auf den von der Bebauung freizuhaltenden li' lächen sind Nebenanlagen 

6. Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 21 BBauG) 

Die im P1a.n dargestellten F1äc.hen für Leitungsrechte dienen der 
Sicherung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Sie sind von bau-
lichen Anlagen sowie anderen beeinträchtigenden Nutzungen frei-
zuhalten. 

7. Private Grünfläche 
(§ 9 Abs. 1 Ziff lS SBBUG) 

In der privaten Grünfläche sind Geschirrhütten bis 15cbru umbauten 
Raumes zulässig. nie Mindestgröße eines mit einer Geschirrhütte über-
baubaren Teilgrundstückes muß mindestens 250 qm betragen. 

8. Pflanzgebot) Pflanzbindung 
(§ 9 Abs. 1 2iff. 25 BBauG) 

Die im Plan festgesetzten Bäume als Pflanzgebot sind spätestens bis 
zur Bauabnahme zu pflanzen. Ausnahmen können aus Witterungsgründen 
zugelassen werden. Zulässig s'fnd nur ei.nheimische Laubbäume. Die 
im Plan festgesetzten Bäume mit Pflanzgebot sowie mit Gebot zur 
Pflanzerhaltung sind zu erhalten und bei Abgang neu tu pflanzen. 

B. 'Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Gemäß § 111 der Landesbauordnung für Raden-Württemberg (LBO) vom 
20.6.1972 (GB1. S. 352), zuletzt geändert sm 12. Februar 1980 (GBI. 
S. 116) werden folgende Festsetzungen getroffen: 

Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung bis maximal 2 qm zu-
lässig. Selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur am Gebäude auf der Fassade 
zulässig. Auf den festgesetzten, von der ~b8uung freizuhaltenden Flächen 
sind Werbeanlagen zur Ge;..rähr1eistung der Sicherheit des Verkehrs im 
Sinne von § 26 LBO unzulässig. 



AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Aufsteil uilg des Bebauunqsplallr.s wurde 

gemaß § 2 Ab, . (1) Bundesbaugeset2 :RBauGi 

vom Gemeinderat dAr Unlversltatsstadt Tu, 

, bingell am 21.4~J980 

öffentli cher SitLung beschlossen und 

dlil 31.5 .. 1980 öffentlich be, 

k anntqe milcht. 

2. UORGERBETEILIGUNG 

Die Burgcrbete d iglJ ng gemafs 9 2 il Ab, 

(1) BBauG edol~te (Im 12 .. 6.1980 
und in der Zelt vorn 13.6.1910 , 
bi s 27.6.1980 

3, /\USLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinder<lt der UniverSltatsstadt 

Tubmgen hat tim 13.6.1983 
(~p.n Bebauunqsplilll als Entwurf gebilligt 

und r1p.ssen offentlichc Auslegung beschlos, 

sen. 

4. öFFENl LIeHE AUSL EGUNG 

Der Beb<:tLlungsplanentwurf hat mit He 

gründur19 gemaß ~ 2 a Abs. (6) BBauG 

n<lch vorheriger ortsubllcher Bf.!kannt· 

machung in der bit 110m 22.8.1983 
bis 23 .. 9.19.83 ... beim Bti rgermeister · 

amt TLibingen <lffentlich ausgelegen 

5. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan wurde gemafs §.- 10 

RR<lIIG vom Gemeinderat clp.r Unlvcr~lt.)ts· 

stadt Tlibingen In offcntlichp.r Sitzung 

<Im 12.3.1914 .. . als ~atzlJng be· 

schlossen. 

6. GENEHMIGUNG 

Der BebaUlI ngsplan wurde gemaß 5 11 

BBauG' mit Erlar~ des Reg.Prits. TLibingen 

vom 30 .. 7.1984 . iNr.l0S3/84 
gp.neh migt. 

7. INKRAFTTRETEN 

Die Genf!hmigung des Bcbauungsp!anes 

wurde gemäß § 12 BBauG am 23.8.1984 
ortsublieh bekanntgemacht . 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bi:! 

bauungsplal1 rechtsverbind l ich . 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


